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1. Der Regierungsrat genehmigt den vorgelegten Beschluss zum Vertrag 

betreffend Eintragung der Liegenschaft Lindenberg 15 in das Kantonale 
Denkmalverzeichnis.  

 

Begründung 
Seit der Revision des kantonalen Denkmalschutzgesetzes im Jahr 2013 ist 
die vertragliche Vereinbarung der Eintragung ins Kantonale Denkmalver-
zeichnis der Regelfall und tritt an Stelle der Eintragung durch Verfügung. Ne-
ben der Eintragung ins Denkmalverzeichnis wird im Vertrag hauptsächlich 
der Schutzumfang festgelegt. Ausserdem verzichtet die Eigentümerschaft 
nach gängiger Praxis auf die Geltendmachung einer Entschädigung aus ma-
terieller Enteignung. Gestützt auf § 15 des kantonalen Denkmalschutzgeset-
zes genehmigt der Regierungsrat den Vertrag betreffend Eintragung der Lie-
genschaft Lindenberg 15 in das Kantonale Denkmalverzeichnis. Die 
genannte Liegenschaft ist ein materielles Geschichtszeugnis und stellt we-
gen ihres hohen geschichtlichen, architektonischen und bauhistorischen 
Zeugniswerts ein Baudenkmal im Sinne des Gesetzes über den Denkmal-
schutz dar. Die Eigentümerschaft der Liegenschaft hat der Aufnahme der 
Liegenschaft ins Denkmalverzeichnis zugestimmt, so dass keine privaten 
Interessen gegen die vorliegende Unterschutzstellung sprechen. Öffentliche 
Interessen, die einer Unterschutzstellung entgegenstehen können, insbeson-
dere raumplanerische oder städtebauliche Einwände, liegen ebenfalls keine 
vor. 

 

 

                                                                                            


